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1 Einleitung 

1.1 Zielsetzung  

Die Bauberatung des Berner Heimatschutz BHS orientiert sich bei ihrer Tätigkeit am Zweck und 
den Zielsetzungen gemäss den Statuten des Schweizer und des Berner Heimatschutzes (Anhang 1 
und Anhang 2) sowie am Leitbild des Schweizer Heimatschutzes SHS (Anhang 3). 
Es ist dabei ein Anliegen der Bauberatung, nicht nur historische oder zeitgenössische architektoni-
sche Zeitzeugen zu erhalten, sondern gezielt die Siedlungsqualität als Ganzes zu pflegen und zu 
fördern, denn die gute und qualitätsvolle Gestaltung von Gebäuden, Plätzen und Strassen befrie-
digt die funktionalen und emotionalen Bedürfnisse des Menschen nach vertrauten Erscheinungsbil-
dern. 
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, soll das Bauberaterhandbuch die Bauberatenden in 
der formalen Abwicklung der Geschäfte unterstützen. 
 

1.2 Organisation und Aufgaben der Bauberatung 

Die Grundlage für die Bauberatung bilden die Statuten (Anhang 2) und das Geschäftsreglement 
(Anhang 4) des BHS. 
 
1.2.1 Organisation 
Die Bauberatenden des BHS sind innerhalb ihrer Region, in der sie tätig sind, organisiert. Der BHS 
hat demnach sieben regionale Bauberatungen. Jede regionale Bauberatung wird von einem Vorsit-
zenden oder einer Vorsitzenden geleitet. Diese bilden zusammen den kantonalen Bauberateraus-
schuss. 
Der kantonalen Bauberatung stehen eine Leiterin/ein Leiter vor. Es besteht zudem eine stellvertre-
tende Leitung der Bauberatung. 
Die Arbeit der Bauberatenden wird entschädigt. 
 
1.2.2 Sekretariat 
Das Sekretariat der Bauberatung (Bestandteil der Geschäftsstelle des Berner Heimatschutzes) erle-
digt die Arbeiten für die kantonale Bauberatung des BHS. 
Dazu gehören: 

• Auskunftserteilung bzw. Weiterleiten der Anfragen und Dokumente an die zuständigen Per-
sonen und Stellen; 

• Inkasso der gegenüber Dritten verrechenbaren Leistungen; 
• Erstellen von Unterlagen und Statistiken für Jahresbericht und Reporting; 
• Betreuung der Beitragsgesuche inkl. Abwicklung mit Bauberatenden, Behörden und Ge-

suchstellenden (s. 2.4); 
• Personaladministration der Bauberatung; 
• Kontrolle der jährlichen Stundenabrechnungen aller Bauberatenden; 
• Berechnung und Auszahlung der Entschädigungen an die Bauberatenden inkl. Erstellen der 

Lohnausweise, Abrechnungen gegenüber AHV, Versicherungen etc.; 
• Nachführen des Handbuchs für die Bauberatung; 
• administrative Aufgaben im Zusammenhang mit eBau. 

 

https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/1_shs_statuten_dt.pdf
https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/2_Statuten_2019_d.pdf
https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/3_leitbild-charte-profilo.pdf
https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/2_Statuten_2019_d.pdf
https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/4_Gescha__ftsreglement_d.pdf


Bauberaterhandbuch 
© Berner Heimatschutz 2023 Seite 4 

1.2.3 Leitung 
Die Bauberatung wird vom kantonalen Leiter oder der Leiterin der Bauberatung geführt. Die Stell-
vertretung wird vom stellvertretenden Leiter oder der stellvertretenden Leiterin der Bauberatung 
wahrgenommen. 
Die Leitung der Bauberatung: 

• prüft der Wahlfähigkeit der neuen Bauberatenden; 
• gewährleistet die Qualitätskontrolle über die Arbeit der Bauberatenden; 
• prüft die Einreichung der Beschwerden zuhanden der Geschäftsleitung; 
• koordiniert die Bau- und Planungsaufgaben auf kantonaler Ebene; 
• leitet den kantonalen Bauberatungsausschuss; 
• vertritt die Bauberatung in der Geschäftsleitung des BHS und im kantonalen Vorstand; 
• pflegt in Zusammenarbeit mit dem Präsidium und der Geschäftsleitung des BHS die Kon-

takte mit kantonalen Amtsstellen und Institutionen sowie zielverwandte Organisationen (SIA, 
BSA, FSU, KPG, etc.); 

• initiiert und koordiniert die Zusammenarbeit der Bauberatung mit der kantonalen Denkmal-
pflege KDP; 

• erstellt Vernehmlassungen des BHS zuhanden kantonaler Behörden; 
• vertritt die Bauberatung in den Gremien von zielverwandten kantonalen Institutionen; 
• organisiert eine regelmässige Weiterbildung der Bauberatenden. 

 
1.2.4 Bauberatungsausschuss 
Der Bauberatungsausschuss koordiniert die Bauberatung auf kantonaler Ebene. Er tritt in der Regel 
viermal jährlich zusammen. 
Darin vertreten ist die kantonale Leitung der Bauberatung, deren Stellvertretung und die Leitenden 
der regionalen Bauberatungen. Funktionen und Aufgaben sind im Geschäftsreglement (Anhang 4) 
geregelt und werden hier wie folgt zusammengefasst: 

• Behandlung der wichtigsten regionalen und kantonalen Bauberatergeschäfte; 
• Vorbereitung und Antrag an die Geschäftsleitung zu Geschäften, welche die Bauberatung 

betreffen; 
• Weiterbildungsangebote für Bauberatende; 
• Kontakte mit kantonalen Fachstellen. 

 

1.2.5 Regionale Bauberatung 
Die Regionalgruppen stellen die Bauberatung in ihrer Region sicher. Dazu gehören auch das Ver-
fassen von Vernehmlassungen und Baueinsprachen auf kommunaler und regionaler Ebene. Für das 
Betreiben der Bauberatung erhalten die Regionalgruppen eine jährliche Pauschale. Diese wird vom 
Vorstand alle zwei Jahre genehmigt. 
Die Regionalgruppen bilden je eine regionale Bauberatergruppe. Jede der sieben regionalen Bau-
beratungen wird von einem Leiter bzw. einer Leiterin oder einem Leitungsteam geführt. Die Ge-
bietszuteilung an Bauberater oder Bauberaterinnen ist Sache der Regionalgruppe. Sie informiert 
das Sekretariat der Bauberatung über die Zuteilung. 
Die regionale Bauberatergruppe: 

• ist beratendes Organ des regionalen Vorstandes; 
• bearbeitet in regelmässigen Sitzungen besondere Probleme, die die Bauberatenden nicht 

alleine lösen können; 
• koordiniert die Bauberatung materiell und organisatorisch auf regionaler Ebene; 
• verfassen Vernehmlassungen, Eingaben und Einsprachen auf der kommunalen und regiona-

len Ebene. 
 

https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/4_Gescha__ftsreglement_d.pdf
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1.3 Voraussetzungen zur Wahl und Nachfolge 

1.3.1 Voraussetzungen zur Wahl 
Die zur Wahl als Bauberatende vorgeschlagenen Personen müssen eine der Tätigkeit angemessene 
fachliche Ausbildung vorweisen. In der Regel ist eine tertiäre Ausbildung in Architektur unabding-
bar, ebenso Erfahrung in Umgang mit Baukultur und denkmalpflegerischer Thematik. 
 
1.3.2 Wahl 
Die Leitung der kantonalen Bauberatung und dessen Stellvertretung prüfen auf Antrag der Regio-
nalgruppe und anhand des Bewerbungsdossiers die Wahlfähigkeit der Kandidierenden und setzt 
die kantonale Geschäftsleitung in Kenntnis. Diese spricht zuhanden der Regionalgruppe eine Wahl-
empfehlung aus und teilt dies der Regionalgruppe schriftlich mit. Die Wahl der Bauberatenden liegt 
in der Regel in der Kompetenz des regionalen Vorstands. Diese nehmen die definitive Wahl und 
periodische Wiederwahlen (in der Regel alle vier Jahre) vor. In der Regel arbeiten neue Bauberaten-
de ein Jahr lang im Provisorium.  
 
1.3.3 Nachfolge 
Treten Bauberatende zurück, so ist die Regionalgruppe für die Rekrutierung der Nachfolge zustän-
dig.  
Zurücktretende Bauberatende sollen nach Möglichkeit die ihnen nachfolgenden Bauberatenden in 
die Tätigkeit einführen und mit wichtigen Kontaktpersonen im Beratungsgebiet bekannt machen. Ist 
eine Einführung durch den Vorgänger oder die Vorgängerin nicht möglich, so übernimmt der Leiter 
oder die Leiterin der regionalen Bauberatung diese Aufgabe. 
Alle Unterlagen wie von nicht abgeschlossenen Beratungsfällen, von Einsprachen und Lotterie-
fondsgesuchen etc. sind zu übergeben. 
Die neuen Bauberatenden erhalten vom Sekretariat der Bauberatung die für ihre Tätigkeit erforderli-
chen Unterlagen (Tarifregelung, Richtlinien für die Entschädigung, Vorlagen für Fachberichte und 
Rechnungen, jährliches Abrechnungsformular für ihre Tätigkeit, E-Mail-Adresse, Zugang zum Intra-
net). 
 

2 Bauberatungstätigkeit 

Der BHS betreibt eine qualifizierte Bauberatung, zu der er sich im Rahmen der Leistungsvereinba-
rung mit dem Kanton Bern verpflichtet hat. Der BHS ist dabei grundsätzlich für die im kantonalen 
Bauinventar (siehe 6.2) als erhaltenswert eingetragenen Baudenkmäler zuständig.  
 

2.1 Einführung: Aufgaben, Kompetenzen und Pflichten der Bauberatenden  

Die Bauberatenden: 
• werden vom BHS für ihre Tätigkeit entschädigt; 
• beraten in ihrem Tätigkeitsbereich Behörden, Private und Institutionen; 
• verfolgen das Raumplanungs- und Baugeschehen im zugewiesenen Gebiet anhand der 

Baupublikationen (eBau) und Meldungen von Mitgliedern, privaten und institutionellen Krei-
sen sowie die kommunale und regionale Raumplanung, insbesondere Ortsplanungsrevisio-
nen, Zonenplananpassungen, Baureglemente und Überbauungsordnungen; 

• Zonenpläne, Baureglemente und Überbauungsordnungen; 
• verfassen auf Anfrage von Gemeinden und Privaten Stellungnahmen und Fachberichte (vgl. 

2.2); 
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• reichen, in Zusammenarbeit mit dem/der Leitenden der regionalen Bauberatung und mit 
dem regionalen Vorstand, notwendige Planungs- oder Baueinsprachen ein, nehmen an Ein-
spracheverhandlungen teil und leisten Beihilfe zur Problemlösung (vgl. 2.3.); 

• beurteilen und bearbeiten Beitragsgesuche an den kantonalen Lotteriefonds (Lotteriefonds-
gesuche) zuhanden der Beschlussfassung durch die regionale Bauberatungsgruppe (vgl. 
2.4); 

• begleiten und kontrollieren Bauvorhaben, für die Beitragsgesuche an den kantonalen Lotte-
riefonds gestellt worden sind und veranlassen die Auszahlung nach Beendigung der Arbei-
ten (vgl. 2.4); 

• erstellen detaillierte Abrechnungen über die Beratungsfälle und reichen diese einmal jährlich 
beim Sekretariat der Bauberatung zur Abrechnung ein (vgl. 3); 

• nehmen an den Weiterbildungsveranstaltungen des BHS (regional und kantonal) teil; 
• sind Mitglied des BHS. 

 

2.2 Fachberichte und Beratungen  

2.2.1 Grundsatz 
Die Bauberatenden des BHS sind befähigt, für Gemeinden und Baubewilligungsbehörden Fachbe-
richte zu erstellen. Diese erfolgen in der Regel auf Anfragen der Regierungsstatthalterämter und der 
Gemeinden. Für diese Tätigkeit als Fachinstanz gelten die Regelungen der SIA Richtlinie 155. 
 

2.2.2 Gegenüber Dritten verrechenbare Leistungen der Bauberatenden 
Bauberatende können und sollen im Gebiet, in welchem sie zuständig sind, direkt Einzelaufträge 
von Dritten entgegennehmen können. Darunter fallen Beratungsleistungen für Gemeinden, Kanton 
und Private sowie Stellungnahmen und Fachberichte. 

2.2.2.1 Grundsatz 

• Fachberichte und Stellungnahmen werden von den Bauberatenden nach einheitlicher Vor-
lage erstellt.  

• Die Bauberatenden reichen ihre Fachberichte in der Regel auf der Plattform eBau ein und 
tragen auch das Honorar ein (siehe auch 2.2.2.3) 

• Die Bauberatenden sind angehalten, ihre fachkundigen Beratungen und Leistungen ord-
nungsgemäss in Rechnung zu stellen. 

• Rechnungen an Dritte werden vom Sekretariat der Bauberatung erstellt, welche auch das 
Inkasso besorgt. 

• Die Bauberatenden können gegenüber dem BHS die gegenüber Dritten verrechneten Leis-
tungen abrechnen (vlg. 3.1.2) 

• Für Aufwendungen und Leistungen, die nicht gegenüber Dritten verrechnet werden können, 
gelten die Entschädigungs- und Spesenregelungen für Bauberatende (vgl. 3.1.2.1). 

 

2.2.2.2 Von Behörden oder Privaten angeforderte Fachberichte und Beratungen 
Fachberichte und Stellungnahmen werden nach der durch den BHS erstellten einheitlichen Vorlage 
verfasst. Das Verwenden der Vorlage ist für alle Bauberatenden verbindlich. Die Berichte beinhalten 
in der Regel «Ausgangslage», «Beurteilung», «Empfehlung / Antrag» und «Auflagen» (Anhang 5). 
Merkblätter und Mustervorlagen sind auch über das Amt für Gemeinden und Raumordnung AGR 
via den folgenden Link einsehbar: 
https://www.bauen.dij.be.ch/de/start/arbeitshilfen-vorlagen.html 

https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/5_Vorlage_Fachbericht_d.docx
https://www.bauen.dij.be.ch/de/start/arbeitshilfen-vorlagen.html
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Bei Baugesuchen, die über eBau laufen, laden die Bauberatenden ihren Fachbericht auf eBau hoch 
und tragen die Gebühr ein. Bei nicht-Ebau-Geschäften muss der Fachbericht dem Sekretariat der 
Bauberatung per Mail zugestellt werden. 
 

2.2.2.3 Rechnungsstellung durch das Sekretariat 
Die Rechnungsstellung und das Inkasso werden durch das Sekretariat der Bauberatung abgewi-
ckelt. Es erstellt und verschickt dazu eine Rechnung nach einheitlicher Vorlage (Anhang 6). Bei 
nicht-Ebau-Geschäften muss der Fachbericht mit Angabe der Gebühr zwingend dem Sekretariat 
der Bauberatung per Mail zugestellt werden, damit dieses Rechnung stellen kann. 
Von Gemeinden, Regierungsstatthaltern und dem Amt für Gemeinden und Raumordnung sowie von 
Privaten angeforderte Fachberichte und Beratungen werden als Fallpauschale (inkl. Spesen) nach 
folgenden Abstufungen und auf der Basis der geltenden Tarife (Anhang 7) verrechnet: 

• Aufwand bis 1.5 Std. 
• Aufwand unter 3 Std. 
• Aufwand über 3 Std. 
• Weitergehende Beratungen pro Std. 

Privaten werden weitergehende Beratungen zum halben Stundenansatz verrechnet.  
Der BHS ist nicht mehrwertsteuerpflichtig. 
Die Tarife gelten jeweils für zwei Jahre und werden vom kantonalen Vorstand genehmigt. 
Die erste Beratung und ein allfälliges Bereinigungsgespräch pro Objekt sind für Gemeinden und 
Private unentgeltlich. Der / die Bauberatende kann seinen Aufwand zulasten des BHS gemäss den 
geltenden Richtlinien für Entschädigungen in der Bauberatung (Anhang 8) verrechnen (vlg. 2.2.3). 

2.2.2.4 Beratungsleistungen bei Inventarobjekten im Auftrag der kantonalen Denkmalpflege KDP  
Leistungen der Bauberatenden bei Inventarobjekten, die in den Zuständigkeitsbereich der KDP 
fallen (s. Art. 4.1) erfolgen durch ein Mandat der KDP. 

2.2.2.5 Mandatsprojekte  
• Die Verrechnung erfolgt gemäss individuell vereinbartem Auftrag zwischen dem BHS und 

dem Auftraggeber (Orientierung am Ansatz KBOB Kat. C). 
• Die geleisteten Arbeiten und der entsprechende Stundenaufwand werden den Bauberaten-

den Ende Jahr zu einem vorgängig vereinbarten Stundenansatz vergütet.  
• Die Verrechnung gegenüber dem Auftraggeber erfolgt durch den BHS. 

Aufträge, bei denen die Leistung über einen längeren Zeitraum erfolgt, sogenannte Mandatsobjekte, 
bedürfen der Genehmigung des kantonalen Vorstands. Deren Abwicklung erfolgt durch schriftliche 
vertragliche Regelungen zwischen dem BHS und dem Auftraggeber. Verrechnung und Entschädi-
gung für diese Aufträge werden von Fall zu Fall geregelt. 
 
2.2.3 Gegenüber Dritten nicht verrechenbare Leistungen der Bauberatenden 
Grundsätzlich sollen die Bauberatenden ihre Leistungen nach den geltenden Ansätzen (Anhang 7) 
verrechnen. Für nicht extern verrechenbare Leistungen werden die Bauberatenden im Stundenan-
satz entschädigt (vlg. 3.1.2). 
Als nicht extern verrechenbare Leistungen gelten die folgenden Tätigkeiten: 

• Beratungen ohne Verrechnung, zB Erstberatungen, Bereinigungsgespräche 
• Zusätzliche Aufwendungen, die den Auftraggebenden nicht in Rechnung gestellt werden 

konnten 
• Prüfung von Baugesuchen und Planungsvorhaben 

https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/6_Vorlage_Rechnung_FB_d.docx
https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/7_BHS-Tarife_Dritte_2022-2023_d.pdf
https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/8_Richtlinien_Entscha__digungen_Spesen_BB_2022_23.pdf
https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/7_BHS-Tarife_Dritte_2022-2023_d.pdf
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• Aufwendungen für Rechtsfälle 
• Aufwendungen für Lotteriefondsgesuche 
• Weitere Leistungen, für die keine Verrechnung gegenüber Dritten möglich ist, zB Stellung-

nahmen aus Eigeninitiative 
 

2.3 Mitwirkung, Einsprache und Beschwerde 

2.3.1 Grundsatz 
Der BHS strebt eine einheitliche Praxis beim Ergreifen von Rechtsmitteln an. Ziel ist es – unter Ein-
haltung der Gebote von Transparenz und Berechenbarkeit – einen verantwortungsvollen Umgang 
mit dem Verbandsbeschwerderecht zu pflegen. Die Überzeugungsarbeit in Form von Gesprächen 
oder schriftlichen Stellungnahmen geht dem Einreichen von Einsprachen und Beschwerden in aller 
Regel vor. Der BHS hat sich verpflichtet, in Übereinstimmung mit den «Richtlinien für Rechtsfälle» 
des SHS (Anhang 9) wenn immer möglich nach folgenden Prinzipien zu handeln:  

• Grundsätzlich auferlegt sich der BHS eine gewisse Zurückhaltung beim Ergreifen von 
Rechtsmitteln.  

• Der BHS reicht keine aussichtslosen Einsprachen und Beschwerden ein, die lediglich das 
Ziel verfolgen, das Verfahren zu verzögern oder das Projekt zu verteuern. 

• Der BHS legt seine Interessen offen dar. Wenn immer möglich nimmt er an öffentlichen 
Mitwirkungs-, Auflage- oder Vernehmlassungsverfahren teil, welche vor dem eigentlichen 
Rechtsverfahren stattfinden (z.B. Mitwirkungsverfahren). 

• Der BHS darf sich einen Rechtsmittelverzicht oder -rückzug nicht abkaufen lassen. 
• Der BHS handelt für sich selbst und lässt sich nicht von Dritten instrumentalisieren. 
• Nur ausnahmsweise und wenn es anders nicht möglich ist, kann eine Einsprache oder Be-

schwerde mit dem Ziel eingereicht werden, mit der entscheidenden Behörde Gespräche zu 
führen.  

 
2.3.2 Checkliste beim Ergreifen von Rechtsmitteln 
Der BHS hat sich verpflichtet, in Übereinstimmung mit den «Richtlinien für Rechtsfälle» des SHS 
(Anhang 9) wenn immer möglich die vom SHS in Ziffer 8. aufgeführte Checkliste anzuwenden. Die 
nachfolgenden Fragen sollen helfen zu entscheiden, ob eine Einsprache oder eine Beschwerde 
überhaupt eingereicht werden soll, und welche Punkte bei der Ergreifung eines Rechtsmittels be-
achtet werden müssen: 

• Ist der BHS legitimiert? 
• Sind die Grundsätze des BHS eingehalten? 
• Liegt eine Rechtsverletzung vor? 
• Sind alle relevanten Einwände erwähnt? 
• Werden die Fristen eingehalten? 
• Handelt es sich um ein für den BHS wichtiges Geschäft, und muss daher bereits bei der 

Einsprache eine juristische Fachperson beigezogen werden? 
• Ist der Beizug einer juristischen Fachperson mit dem kantonalen Bauberaterobmann abge-

sprochen? 
• Ist Bundesrecht betroffen und muss daher der SHS miteinbezogen werden? 
• Bestehen realistische Erfolgsaussichten? 
• Liegen bereits Beurteilungen von Fachstellen vor? 
• Wurden die Muster für Einsprachen / Beschwerden im Bauberaterhandbuch konsultiert?  
• Kann die Ergreifung des Rechtsmittels in der Öffentlichkeit vermittelt und vertreten werden? 

 

https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/9_Richtlinien_Rechtsfa__lle_SHS_2018_d.pdf
https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/9_Richtlinien_Rechtsfa__lle_SHS_2018_d.pdf
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2.3.3 Mitwirkung und Einsprachen  

2.3.3.1 Grundsatz 

Mitwirkungseingaben und Einsprachen werden in der Regel durch die Regionalgruppen während 
der Auflagefrist bei der zuständigen Gemeinde oder dem Regierungsstatthalteramt mit eingeschrie-
benem Brief eingereicht. Es besteht ein Verbandsbeschwerderecht nach kantonalem Recht und in 
gewissen Fällen nach Bundesrecht. Dies ist namentlich dann der Fall, wenn der Bund oder ein 
Bundesbetrieb die Bauherrschaft sind, wenn das Vorhaben in einem bundesrechtlichen Plange-
nehmigungsverfahren bewilligt wird, dafür Bundessubventionen fliessen oder spezifisches Bundes-
recht zur Anwendung kommt (vgl. Richtlinien für Rechtsfälle des SHS (Anhang 9) Ziff. 2.a). In sol-
chen Fällen ist die Einsprache immer auch im Namen des SHS einzureichen. Eine Vollmacht ist 
dazu nicht nötig; die Sektionen des SHS sind nach Art. 7 Ziff. 1 der Statuten (Anhang 1) generell 
bevollmächtigt, in ihrem Gebiet im Namen des SHS Einsprache zu erheben.  
Einsprachen müssen rechtsgültig unterzeichnet sein. Die Unterschriftsberechtigung richtet sich 
nach den statutarischen Bestimmungen der jeweiligen Regionalgruppe (zB BauberaterIn und Präsi-
dent der Regionalgruppe). Der Rückzug von Einsprachen, gegebenenfalls unter Berücksichtigung 
von ausgehandelten Bedingungen und Auflagen, hat in der Regel durch die Unterzeichnenden der 
Einsprache schriftlich zu erfolgen. Sämtliche Einsprachen, inkl. Rückzüge, sind dem Sekretariat der 
Bauberatung in Kopie zuzustellen (interne Statistik, Berichterstattung an den SHS). 
 

2.3.3.2 Mitwirkungseingaben und Einsprachen in Planerlassverfahren 
Da die Planung die entscheidende Grundlage für den Schutz von Orts- und Landschaftsbildern 
sowie von Schutzobjekten bildet, ist dem Planerlass- und Änderungsverfahren von Seiten der Bau-
beratung grosse Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Dabei ist sorgfältig zu prüfen, ob die 
Schutzobjekte vollständig sind und die räumliche Wirkung der beabsichtigten Planung auf das Orts- 
und Landschaftsbild (Art. 64a und 86 BauG) verträglich ist. Die aus der sorgfältigen Beurteilung 
resultierenden Anregungen und Beanstandungen sind bereits im Rahmen des Mitwirkungsverfah-
rens (Art. 58 BauG) einzubringen. 
Planungsvorlagen, welche die baurechtliche Grundordnung oder eine Überbauungsordnung betref-
fen, liegen 30 Tage öffentlich auf und können innerhalb dieser Frist angefochten werden. Für das 
planungsrechtliche Einspracheverfahren sind im Wesentlichen die Einsprachevorschriften des Bau-
bewilligungsverfahrens anwendbar. 
Materiell wird eine planungsrechtliche Einsprache vornehmlich mit der Verletzung von übergeordne-
tem Recht, von Richt- und Sachplänen sowie Inventaren des Bundes und der Kantone begründet. 
Besondere Aufmerksamkeit ist beim Erlass von Überbauungsordnungen angezeigt, da Mängel, 
welche im Planerlassverfahren nicht erkannt wurden, zufolge der Rechtskraft der Überbauungsord-
nung im anschliessenden Baubewilligungsverfahren nicht mehr korrigiert werden können. In den 
Zonen mit Planungspflicht sind die Besonderheiten des Art. 92ff BauG zu beachten. 
Gegen den Genehmigungsbeschluss des Amtes für Gemeinden und Raumordnung (AGR) kann bei 
der Direktion für Inneres und Justiz (DIJ) innerhalb von 30 Tagen Beschwerde erhoben werden.  
 

2.3.3.3 Einsprachen im Baubewilligungsverfahren 
Für den Ablauf des Baubewilligungsverfahrens wird grundsätzlich auf die Art. 32 bis 44 BauG und 
auf das Baubewilligungsdekret verwiesen.  
Die Einsprache (Anhang 10: Muster) umfasst in der Regel:  

• das Titelblatt (Adressat, Datum, Parteien, Betreff); 
• das Rechtsbegehren; 
• die formellen Angaben (Frist, Legitimation, evtl. Vollmacht); 

https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/9_Richtlinien_Rechtsfa__lle_SHS_2018_d.pdf
https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/1_shs_statuten_dt.pdf
https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/10_Einsprache_Vorlage_Muster.docx
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• die Begründung; 
• Unterschriften und Beilagen. 

Zentral – und wichtiger als rechtliche Ausführungen und formelle Punkte – ist die fachliche Begrün-
dung, inkl. anschauliche Bilder und Formulierungen. Bei wichtigen Geschäften wird empfohlen, 
bereits die Einsprache mit einer juristischen Fachperson zu besprechen. 
Im Einspracheverfahren können sowohl formelle Mängel (fehlerhafte Publikation, falsche Profile 
u.a.m.) wie auch materielle Rügen erhoben werden. Allerdings beschränken sich die Einsprache-
punkte für den BHS auf den in den Statuten festgehaltenen Vereinszweck. 
Das Sekretariat der Bauberatung ist von den Regionalgruppen über die eingereichten Einsprachen 
zu dokumentieren, indem ihm jeweils eine Kopie zugestellt wird (siehe 3.2.2). 
 

2.3.3.4 Beschwerden 
Beschwerden liegen im Kompetenzbereich der Geschäftsleitung des BHS. Wird die Beschwerde 
auch im Namen des SHS erhoben, so ist dessen Vollmacht im Einzelfall nötig. Beschwerden wer-
den in Absprache mit der betroffenen Regionalgruppe erarbeitet und bei der zuständigen Instanz, 
das heisst der Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern BVD im Baubewilligungsverfahren 
oder dem Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) im Planerlassverfahren, eingereicht. Dabei 
sind folgende Regeln zu beachten und einzuhalten: 
Sofern die Regionalgruppe eine Beschwerde erwägt, ist die kantonale Leitung der Bauberatung 
umgehend über diesen Entschied zu informieren. Zur Information gehören folgende Unterlagen: 

• Kurze Information über den Beschwerdegegenstand; 
• Kopie eines allfällig bereits vom BHS eingereichten Fachberichtes; 
• Kopie der Einsprache und Entscheid über die Einsprache mit genauen Daten (Abholdatum, 

Eingabefrist); 
• Vorhandene Grundlagenpapiere und Pläne in geordneter Form; 
• Kontaktdaten der zuständigen Bauberatenden für Rückfragen des Juristen. 

In der Regel lässt sich der BHS vorab von einer juristischen Fachperson beraten (Chancenabwä-
gung), bevor Beschwerde eingereicht wird. Der definitive Entscheid, eine Beschwerde einzureichen, 
liegt bei der kantonalen Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung und die beauftragte juristische 
Fachperson benötigen mindestens 2 bis 3 Wochen, um sich in den Fall einzuarbeiten, den Ent-
scheid zu fällen, die Beschwerdeschrift abzufassen und die nötigen Vollmachten und Beweismittel 
zusammenzustellen. Die Frist zur Einreichung einer Beschwerde dauert in der Regel 30 Tage und 
kann nicht erstreckt werden. Es ist deshalb oft absehbar und empfehlenswert, schon vor dem Er-
lass des anfechtbaren Entscheids einen Beschluss zur Beschwerde zu fassen.  
Die Beschwerde oder eine entsprechende Vollmacht werden durch die Geschäftsleitung des BHS 
unterzeichnet. Allfällige Verfahrenskosten werden durch den BHS getragen. 
 
Zusammenarbeit mit dem SHS 
Wird die Beschwerde auch im Namen des SHS erhoben, so muss dieser informiert und eine Voll-
macht eingeholt werden. Die Zusammenarbeit mit dem SHS richtet sich nach dessen Richtlinien für 
Rechtsfälle vom 30. Juni 2018 (Anhang 9). 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Rechtsfälle sind, in der Regel ab dem Beschwerdeverfahren, mit geeigneter Öffentlichkeitsarbeit zu 
begleiten. Ob die Bekanntmachung von Einsprachen der Sache selbst und dem Image des BHS 
dient, ist von Fall zu Fall abzuwägen. Folgende Kriterien sind zu beachten:  

• Schnelles und zeitgerechtes Reagieren, Offenheit; 
• Hinweis, dass einzig die Durchsetzung des geltenden Rechts verlangt wird; 

https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/9_Richtlinien_Rechtsfa__lle_SHS_2018_d.pdf
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• Ansprechperson bezeichnen (Leitung der Bauberatung / PräsidentIn / juristische Fachper-
son); 

• Pressemitteilungen werden durch die Geschäftsleitung in Zusammenarbeit mit der betroffe-
nen Regionalgruppe ausgearbeitet. 

 

2.4 Vermittlung von Beiträgen 

2.4.1 Grundsatz 
Der BHS kann finanzielle Beiträge aus dem Lotteriefonds des Kantons Bern an denkmalpflegeri-
sche Massnahmen vermitteln. Zu diesem Zweck reicht der BHS beim Lotteriefonds des Kantons 
Bern mehrmals pro Jahr mittels Sammellisten Gesuche von Privaten, Kooperationen und Gemein-
den ein. Die Bewilligung der Gesuche und die Festsetzung der Beiträge erfolgt in Absprache mit der 
KDP, indem die Gesuche dieser vorher zur Kontrolle zugestellt werden (mit Ausnahme der Gesuche 
für Trockenmauern, siehe 2.4.4). Gewährt werden Beiträge an 

• denkmalpflegerische Umbauten und Renovationen von erhaltenswerten Baudenkmälern; 
• die Neueindeckung von Schindeldächern sowie  
• den Wiederaufbau von Trockenmauern. 

Voraussetzung für Vermittlung und die Auszahlung eines Beitrages aus dem kantonalen Lotterie-
fonds ist, dass die Beiträge vorgängig mit dem BHS bzw. mit dem zuständigen Bauberatenden des 
BHS abgesprochen wurden, und die Baumassnahmen in enger Begleitung durch die Bauberatung 
des BHS durchgeführt wurden. Eine Ausnahme bilden die Gesuche um einen Beitrag an die Neu-
eindeckung eines Schindeldaches, siehe 2.4.3. 
Die aktuellen Gesuchsformulare für die drei Gesuchsarten sind auf der Website des BHS herunter-
zuladen: www.bernerheimatschutz.ch à Was wir tun à Beitragsvermittlung. 
Grundlage der Beitragsgesuche an den Kantonalen Lotteriefonds ist die Kantonale Geldspielver-
ordnung vom 2.12.2020 und das kantonale Geldspielgesetz vom 10.6.2020. Diese Rechtsgrundla-
gen sowie ein Praxisleitfaden können auf der Website der kantonalen Sicherheitsdirektion eingese-
hen werden:  

• https://www.sid.be.ch à Fonds & Bewilligungen à Über uns à Rechtliche Grundlagen 
Die Empfänger und Empfängerinnen von Beiträgen des Lotteriefonds, die durch den BHS vermittelt 
wurden, sollen eingeladen werden, Mitglied des BHS zu werden. 
 
2.4.2 Beitragsgesuche für Bau- und Planungsvorhaben an den kantonalen Lotteriefonds 

(Lotteriefondsgesuche) 

2.4.2.1 Grundsatz und Gesuchsgegenstand 
Der BHS kann finanzielle Beiträge aus dem Lotteriefonds des Kantons Bern an denkmalpflegeri-
sche bauliche Massnahmen, vornehmlich bei oder im Zusammenhang mit erhaltenswerten Objek-
ten, vermitteln. Die Gesuche werden mittels dem Formular des BHS «Gesuch um einen Beitrag aus 
dem Lotteriefonds» (Anhang 11) eingereicht. Unterstützt werden dabei: 

• Restaurierungen und Renovationen von Bauteilen, Bauten und Anlagen; 
• Umbauten; 
• Neubauten; 
• Bauaufnahmen und Dokumentationen; 
• Architektur- und Planungswettbewerbe. 

Dies unter der Voraussetzung, dass 
• die Vorhaben mit den Zweckbestimmungen und Zielen des BHS übereinstimmen; 
• die Gesuchstellenden besondere Mehrleistungen erbringen sowie Mehrkosten tragen, um 

die Schutzanliegen zu erfüllen; 

http://www.bernerheimatschutz.ch/
https://www.sid.be.ch/de/start.html
https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/11_formular_lf_Baugesuch.pdf


Bauberaterhandbuch 
© Berner Heimatschutz 2023 Seite 12 

• die Werke in der Regel öffentlich sichtbar und allenfalls zugänglich sind; 
• die Arbeiten in der Regel noch nicht begonnen haben. 

 
Bei der Beurteilung von Gesuchen für Neubauten ist der Bezug der neuen Anlage zu geschützten 
Orts- und Landschaftsbildern oder zu Schutzobjekten massgebend. Gesuche für Beiträge an Neu-
anlagen sind zurückhaltend und nur in einem direkten Zusammenhang mit einer schützenswerten 
Landschaft, einem schützenswerten Ortsbild oder einem schützenswerten Objekt anzunehmen.  
Es gibt keinen Rechtsanspruch auf Beiträge aus dem Lotteriefonds des Kantons Bern, und die Ge-
währung eines Beitrags und die Festsetzung seiner Höhe sind erst mit der Verfügung durch den 
zuständigen Regierungsrat definitiv und rechtskräftig. 
 

2.4.2.2 Beitragsbemessung  
Die Höhe der Beiträge bemisst sich nachfolgenden Grundsätzen: 

• Es können Beiträge bis max. 15% der beitragsberechtigten werterhaltenden, aber nicht 
wertvermehrenden Kosten beantragt werden. Höhere Beiträge werden nur in begründeten 
Ausnahmefällen und in der Regel nur in Absprache mit der KDP gewährt; 

• als beitragsberechtigte Kosten gelten jene Kostenelemente, welche einen besonderen Auf-
wand für die Berücksichtigung der Anliegen des BHS erfordern; 

• der maximale Gesuchsbeitrag liegt bei Fr. 20'000.–, bei Restaurierungsmassnahmen mit 
Beiträgen über Fr. 5'000.– ist der Abschluss eines Unterschutzstellungsvertrags (Anhang 12) 
mit Grundbucheintrag nach Art. 13-15 des Denkmalpflegegesetzes DPG und Art. 12ff der 
Denkmalpflegeverordnung DPV (siehe 5.2) zwingend. Die Bauberatenden erklären den Ge-
suchstellenden die rechtlichen Konsequenzen anhand des Musterunterschutzstellungsver-
trags. 
 

2.4.2.3 Gesuchseingabe 
Die Gesuchseingabe erfolgt nach den folgenden Vorgaben: 

• Die Beitragsgesuche werden durch die Bauberatenden der Regionalgruppe mit den Ge-
suchstellenden oder deren Vertretung (zB Bauleitende, ArchitektInnen) erarbeitet; 

• die Gesuche müssen vor Baubeginn eingereicht werden; 
• der Leiter oder die Leiterin der regionalen Bauberatung sammelt die Gesuche und stimmt 

sie mit dem / der zuständigen Bauberatenden der KDP ab, unterschreibt bzw. visiert sie und 
leitet sie inklusive der erforderlichen Beilagen an das Sekretariat der Bauberatung weiter; 

• das Sekretariat der Bauberatung kontrolliert die Gesuche bezüglich ihrer Vollständigkeit – 
unvollständige, fehlerhafte oder nicht unterzeichnete Gesuche werden an die Bauberaten-
den zurückgewiesen; 

• die vom Sekretariat bzw. oder von der Leitung der Bauberatung unterschriebenen Gesuche 
werden mittels einer Sammelliste zu den vorgängig vom Sekretariat der KDP kommunizier-
ten Abgabeterminen bei der KDP eingereicht. 

• die KDP kontrolliert sämtliche Gesuche auf Unstimmigkeiten und Doppelspurigkeiten, be-
stätigt dem BHS den Erhalt der Gesuche und leitet die Sammelliste an den Lotteriefonds 
des Kantons Bern weiter. Die Gesuche gehen zurück an den BHS; 

• das Sekretariat der KDP erstellt allfällige Unterschutzstellungsverträge USV (Anhang 12), lei-
tet sie an das Amt für Kultur zur Unterschrift weiter. Die unterschriebenen USV werden dem 
BHS übermittelt, welcher sie an die Gesuchsteller/innen zur Unterschrift weiterleitet; 

• der Lotteriefonds kontrolliert Gesuche und Höhe der Beiträge und stellt die Verfügungen 
zuhanden der Gesuchstellenden – mit Kopie an den BHS – aus; 

• die Arbeiten, für welche ein Beitragsgesuch eingereicht wurde, werden vom zuständigen 
Bauberatenden begleitet und bezüglich der Einhaltung der Bedingungen und Auflagen kon-
trolliert. 

 

https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/12_Muster_-_USV_DE.pdf
https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/12_Muster_-_USV_DE.pdf
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2.4.2.4 Gesuchsunterlagen 
Das Gesuch für einen Beitrag umfasst die folgenden Unterlagen (siehe auch Gesuchsformular, S. 
3): 

• Das korrekt ausgefüllte und unterzeichnete Formular «Gesuch um einen Beitrag aus dem 
Lotteriefonds» mit dem Antrag über die Höhe der Gesamtkosten, der beitragsberechtigten 
Kosten und des Kostenbeitrags; 

• Kartenausschnitt 1:25 000 und Situationsplan 1:500 mit Objektbezeichnung; 
• Projektpläne (bei Umbauten mit Angabe der bestehenden, abzubrechenden und neuen 

Bauteile); 
• Übersicht über die Baukosten mit Kostenvoranschlag, gegliedert nach Arbeitsgattungen für 

jene Massnahmen, für die das Gesuch gestellt wird; 
• Fotodokumentation; 
• Einzahlungsschein mit QR-Code (QR-Rechnung) 

Hinweis: Für den erforderlichen Eintrag des Unterschutzstellungsvertrags ins Grundbuch ist es 
wichtig, dass die Grundstücksdaten und die Eigentümerschaft (Eigentümer, Miteigentümer, Eigen-
tümergemeinschaften) im Formular vollständig und korrekt angegeben werden. 
 

2.4.2.5 Auszahlung der Beiträge 
Die Auszahlung der verfügten Beiträge erfolgt nach folgenden Kriterien: 

• Nach Abschluss der Bauarbeiten kontrolliert der oder die Bauberatende die ausgeführten 
Arbeiten, übermittelt dem Sekretariat der Bauberatung die Schlussrechnungen der ausge-
führten Arbeiten, für welche ein Gesuch gestellt worden ist und bestätigt die korrekte Aus-
führung der Arbeiten laut Beitragsgesuch; 

• wenn möglich ist zu Handen des Sekretariates der Bauberatung eine kleine Dokumentation 
mit Fotos (vorher/nachher) zu erstellen; 

• das Sekretariat der Bauberatung kontrolliert die Abrechnungen und vergleicht sie mit den 
Gesuchsunterlagen (Offerten). Bei Minderkosten gibt es eine Beitragskürzung, höhere Kos-
ten werden nicht übernommen;  

• das Sekretariat der Bauberatung ruft daraufhin den Betrag beim Lotteriefonds ab; 
• Voraussetzung für die Auszahlung ist der allenfalls zu unterschreibende Unterschutzstel-

lungsvertrags (siehe 2.4.2.2) und die damit verbundene Eintragung im Grundbuch. 
• die Auszahlung erfolgt durch den Lotteriefonds und nur an die Gesuchstellenden. 

Hinweis: Die vom zuständigen Regierungsrat genehmigten Beiträge verfallen vier Jahre nach dem 
Ausstellen der Verfügung, es sei denn, der oder die Gesuchstellenden reichen beim Lotteriefonds 
und unter Angabe der Gründe für die Verzögerung eine Verlängerung der Laufzeit ein. Eine Verlän-
gerung wird um max. zwei Jahre gewährt und muss bis zwei Monate vor Ablauf der ursprünglichen 
Frist eingegeben werden. 
 

2.4.3 Beitragsgesuche für die Eindeckung von Schindeldächern (Aktion Schindeldach) 

2.4.3.1 Grundsatz und Gesuchsgegenstand 
Der BHS kann finanzielle Beiträge aus dem Lotteriefonds des Kantons Bern an Wieder- und Neu-
eindeckungen von bestehenden Dächern mit traditionellen Holzschindeln, insbesondere in Gebie-
ten mit einer traditionellen Alpbewirtschaftung und Streusiedlungsgebieten, wo diese zum traditio-
nellen Kulturlandschaftsbild gehören, vermitteln. Die Gesuche werden mittels dem Formular des 
BHS «Gesuch um einen Beitrag aus dem Lotteriefonds – Aktion Schindeldach» (Anhang 13) einge-
reicht.  
Unterstützungsbeiträge für Schindeldächer leisten auch der Fonds Landschaft Schweiz FLS (siehe 
5.2) sowie einzelne Gemeinden (z.B. Grindelwald). 

https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/13_formular_lf_Schindeldach.pdf
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2.4.3.2 Beitragsbemessung  
Die Höhe der Beiträge bemisst sich nach folgenden Grundsätzen: 

• Pro m2 Schindeldach wird ein vom Kanton Bern festgelegter Beitrag ausgerichtet. Dieser 
beträgt im Moment Fr 40.–; 

• Doppelsubventionen durch die KDP und durch den BHS sind ausgeschlossen. 
 

2.4.3.3 Gesuchseingabe, Verfügung und Auszahlung der Beiträge  
Der BHS kann die Gesuche zweimal jährlich beim Lotteriefonds einreichen. 
Es gibt keinen Rechtsanspruch auf Beiträge aus dem Lotteriefonds des Kantons Bern, und die Ge-
währung eines Beitrags und die Festsetzung seiner Höhe sind erst mit der Verfügung durch den 
Kanton definitiv und rechtskräftig. 
Für die Gesuchseingabe und Auszahlung gelten folgende Grundsätze: 

• Die Beitragsgesuche können erst nach der Neueindeckung des Schindeldachs eingereicht 
werden; 

• die von den Gesuchstellenden und dem zuständigen Bauberater oder der Bauberaterin un-
terzeichneten Gesuche sind dem Sekretariat der Bauberatung jeweils bis spätestens Anfang 
Februar resp. Anfang September durch die Bauberatenden zuzustellen; 

• das Sekretariat der Bauberatung kontrolliert die Gesuche bezüglich ihrer Vollständigkeit – 
unvollständige, fehlerhafte oder nicht unterzeichnete Gesuche werden an die Bauberaten-
den zurückgewiesen; 

• das Sekretariat der Bauberatung erstellt eine Sammelliste und leitet diese zusammen mit 
den Gesuchen an den vorgängig vom Sekretariat der KDP kommunizierten Abgabeterminen 
an die KDP weiter; 

• die KPD kontrolliert sämtliche Gesuche auf Doppelspurigkeiten und Unstimmigkeiten, be-
stätigt dem BHS den Erhalt der Gesuche und leitet die Liste dem Lotteriefonds des Kantons 
Bern weiter. Die Gesuche gehen zurück an den BHS; 

• der Lotteriefonds kontrolliert Gesuche und Höhe der Beiträge und stellt die Verfügungen, 
die vom zuständigen Regierungsrat unterschrieben werden, zuhanden der Gesuchstellen-
den – mit Kopie an den BHS – aus; 

• der Lotteriefonds zahlt die Beiträge an die Gesuchstellenden aus; 
• die Empfänger von Beiträgen sind auf mögliche Anpassungen im Bereich der Gebäudever-

sicherungsprämien aufmerksam zu machen (evtl. empfiehlt sich eine Vorabklärung bei der 
Gebäudeversicherung des Kantons Bern GVB). 

2.4.3.4 Gesuchsunterlagen 
Das Gesuch für einen Beitrag umfasst die folgenden Unterlagen (siehe auch Gesuchsformular): 

• Das korrekt ausgefüllte und unterzeichnete Formular «Gesuch um einen Beitrag aus dem 
Lotteriefonds – Aktion Schindeldach»; 

• Rechnung der ausgeführten Dachdeckerarbeiten oder (bei Eigenleistungen) eine Zusam-
menstellung des Aufwandes und das Ausweisen der Anzahl m2; 

• Fotos des eingedeckten Daches; 
• Kartenausschnitt mit Kennzeichnung des Gebäudes; 
• Einzahlungsschein mit QR-Code (QR-Rechnung) 

 
2.4.4 Beitragsgesuche an Trockenmauern 

2.4.4.1 Grundsatz und Gesuchsgegenstand 
Der BHS kann finanzielle Beiträge aus dem Lotteriefonds des Kantons Bern an den Wiederaufbau 
von traditionellen Trockenmauern, insbesondere in Gebieten, wo diese zum traditionellen Kultur-
landschaftsbild gehören, vermitteln. Die Gesuche werden mittels dem Formular des BHS «Gesuch 
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um einen Beitrag aus dem Lotteriefonds – Trockenmauer» (Anhang 14) eingereicht. Das Beitrags-
gesuch muss in der Regel vor dem Beginn der Arbeiten mit dem BHS abgesprochen und einge-
reicht werden. 
Da sich verschiedene Organisationen mit Trockenmauern befassen, gehören diese nicht zu den 
Kerngeschäften des BHS. Wo Trockenmauerprojekte von professionellen Trägerschaften geplant 
werden (Gemeindeverband, Burgergemeinden, private Vereinigungen etc.) oder bereits eine Fach-
organisation oder -person beteiligt ist, zeigt sich eine Unterstützung des BHS nicht an. Parallel oder 
vorgängig zu einem Gesuch an den Lotteriefonds des Kantons Bern kann ein Gesuch beim Fonds 
Landschaft Schweiz FLS eingereicht werden. Gesuche können zudem bei weiteren Organisationen 
eingereicht werden (siehe 5.2.2). 

 

2.4.4.2 Beitragsbemessung 
Der kantonale Lotteriefonds kann Beiträge in der Höhe von 30% der beitragsberechtigten Erstel-
lungskosten gewähren. Höhere Beiträge werden nur in begründeten Ausnahmefällen gewährt (z.B. 
Mauern in Schutzgebieten). 
Anrechenbar sind folgende Kosten: 

• Materialkosten inkl. vorhandene Steine 
• Externe Personalkosten für den Mauerbau 
• Transporte AUF der Baustelle 

Nicht anrechenbar sind folgende Kosten: 
• Vorbereitungsarbeiten 
• Rodungs- und Entsorgungsarbeiten  
• Transporte ZUR Baustelle 
• Eigenleistungen (zB durch Gemeindemitarbeitende) 
• Direkt beauftragte Zivildienstleistungen 

Zur korrekten Berechnung der Kostenbeteiligung ist eine detaillierte Aufstellung der Kosten beizule-
gen. 
 

2.4.4.3 Gesuchseingabe 
Die Gesuchseingabe erfolgt nach den folgenden Vorgaben: 

• Das Beitragsgesuch wird durch die Bauberatenden der Regionalgruppe mit den Gesuch-
stellenden oder deren Vertretung (zB Bauleitende, ArchitektInnen) erarbeitet; 

• Das Gesuch muss vor Baubeginn eingereicht werden; 
• der / die Bauberatende leitet das Gesuch mit den erforderlichen Beilagen an das Sekretariat 

der Bauberatung weiter; 
• das Sekretariat der Bauberatung kontrolliert das Gesuch bezüglich ihrer Vollständigkeit – 

unvollständige, fehlerhafte oder nicht unterzeichnete Gesuche werden an die Bauberaten-
den zurückgewiesen; 

• das vom Sekretariat bzw. oder von der Leitung der Bauberatung unterschriebene Gesuch 
wird an den Lotteriefonds des Kantons Bern weitergeleitet;  

• der Lotteriefonds kontrolliert Gesuche und Höhe der Beiträge und stellt Verfügungen, die 
vom zuständigen Regierungsrat unterzeichnet werden, zuhanden der Gesuchstellenden – 
mit Kopie an den BHS – aus; 

• die Arbeiten werden vom / von der zuständigen Bauberatenden begleitet und bezüglich der 
Einhaltung der Bedingungen und Auflagen kontrolliert. 

 

https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/14_formular_lf_trockenmauer.pdf


Bauberaterhandbuch 
© Berner Heimatschutz 2023 Seite 16 

2.4.4.4 Gesuchsunterlagen 
Das Gesuch für einen Beitrag umfasst die folgenden Unterlagen: 

• Das korrekt ausgefüllte Formular «Gesuch um einen Beitrag aus dem Lotteriefonds – Tro-
ckenmauer» mit Angaben zu Gesuchstellenden / Bauherrschaft, Baubeschrieb, evtl. Anga-
ben zum Mauerbau-Unternehmen oder Planungsfirma, Höhe des Kostenbeitrags; 

• Kartenausschnitt 1:25 000 und Situationsplan 1:500; 
• Fotos 
• Einzahlungsschein mit QR-Code (QR-Rechnung); 
• sowie weitere, auf der Gesuchsvorlage ersichtliche Unterlagen. Insbesondere ist eine Kos-

tenaufstellung und (bei grösseren Projekten) ein Finanzierungsplan beizulegen. 
 

2.4.4.5 Auszahlung der Beiträge 
Die Auszahlung der verfügten Beiträge erfolgt nach folgenden Kriterien: 

• Nach Abschluss der Bauarbeiten kontrolliert der/die Bauberatende die ausgeführten Arbei-
ten, übermittelt dem Sekretariat der Bauberatung die Schlussabrechnungen und bestätigt 
die korrekte Ausführung der Arbeiten laut Beitragsgesuch; 

• wenn möglich ist zu Handen des Sekretariates der Bauberatung eine kleine Dokumentation 
mit Fotos (vorher/nachher) zu erstellen; 

• das Sekretariat der Bauberatung kontrolliert die Abrechnungen und vergleicht sie mit den 
Gesuchsunterlagen (Offerten). Bei Minderkosten gibt es eine Beitragskürzung, höhere Kos-
ten werden nicht übernommen;  

• das Sekretariat ruft dann den Betrag beim Lotteriefonds ab. Die Schlussabrechnungen 
müssen diesem zugestellt werden; 

• die Auszahlung erfolgt durch den Lotteriefonds und nur an die Gesuchstellenden. 
 
Hinweis: Die vom Kanton genehmigten Beiträge verfallen vier Jahre nach dem Ausstellen der Verfü-
gung, es sei denn, der oder die Gesuchstellenden reichen beim Lotteriefonds und unter Angabe der 
Gründe für die Verzögerung eine Verlängerung der Laufzeit ein. Eine Verlängerung wird um max. 
zwei Jahre gewährt und muss bis zwei Monate vor Ablauf der ursprünglichen Frist eingegeben wer-
den. 
 

3 Jahresabrechnung, Honorare, Spesen, Berichterstattung 

3.1 Jahresabrechnung  

3.1.1 Grundsatz 

• Es gelten die Richtlinien für Entschädigungen in der Bauberatung (Anhang 8). 
• Die Festlegung der Höhe der Entschädigungen erfolgt alle zwei Jahre durch den kantonalen 

Vorstand des BHS. 
• Der Geldmittelfluss führt über das Sekretariat der Bauberatung. 
• Die Regionalgruppen erhalten jährlich eine fixe Pauschale für Aufwendungen von Leitung 

und Betrieb der Bauberatung. Wie dieses Geld eingesetzt wird, ist Sache der jeweiligen re-
gionalen Bauberatung. 

• Ihren Aufwand können die Bauberatenden mittels dem Entschädigungsformular per Ende 
Jahr abrechnen.  
 

https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/8_Richtlinien_Entscha__digungen_Spesen_BB_2022_23.pdf
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3.1.2 Vergütung  

3.1.2.1 Vergüteter Aufwand 
Den Bauberatenden wird der zeitliche Aufwand für folgende Tätigkeiten vergütet: 

 
• verrechenbare Leistungen (s. oben 2.2.2): Die Bauberatenden erhalten 75% des verrechne-

ten Honorars. Die verbleibenden 25% decken den administrativen Aufwand des Sekretaria-
tes der Bauberatung sowie Sozialversicherungsanteile und Abgaben; 

• nicht verrechenbare Leistungen (s. oben 2.2.3): Die Bauberatenden erhalten Fr. 37.50 / h. 
 

3.1.2.2 Nicht vergüteter Aufwand 
Folgende Tätigkeiten werden den Bauberatenden nicht vergütet: 

 
• regionale Bauberatersitzungen; 
• Teilnahme am kantonalen Bauberaterausschuss; 
• Aus- und Weiterbildungen; 
• Tätigkeiten als Mitglied des Vorstands der Regionalgruppe; 
• Tätigkeiten, welche nicht direkt mit dem Amt der Bauberatenden zu tun haben, wie Einsitz-

nahme in Stiftungen im Namen des BHS oder Führungen für die Regionalgruppe oder den 
BHS. 

3.1.2.3 Spesen 
Die Höhe der Spesen richtet sich nach den geltenden Richtlinien (Anhang 8). Vergütet werden im 
Wesentlichen: 

• Fahrspesen (km-Pauschale oder Kosten ÖV auf Basis ½ -Tax-Abonnement) innerhalb 
des Gebiets der jeweiligen Regionalgruppe; 

• Abonnementskosten für Anzeiger; 
• Portospesen und Kopierkosten im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Beratungs-

fällen. 
 

3.1.3 Abrechnung 
Die Abrechnung der Stunden und Spesen erfolgt jährlich mittels dem jeweils Anfang Jahr vom Sek-
retariat zugestellten Abrechnungsformulars. Es wird den Bauberatenden empfohlen, dieses laufend 
nachzuführen. Die Abrechnung ist bis spätestens am 15. Januar des Folgejahres per Mail beim 
Sekretariat einzureichen. 
Die Entschädigungen werden in der Regel im ersten Quartal des Folgejahres ausbezahlt. Eine 
Akontozahlung im Laufe des Jahres ist möglich.  

 

3.2 Berichterstattung, Statistik und Archivierung 

3.2.1 Grundsatz 
Der BHS wird teilweise durch öffentliche Gelder finanziert und ist daher verpflichtet, einen Rechen-
schaftsbericht gegenüber dem Amt für Kultur des Kantons Bern abzugeben. Zudem gehört es zu 
den vereinsinternen Regelungen, dass ein Jahresbericht erstellt wird. 
Die Bauberatenden haben die Unterlagen über die laufenden Beratungen sowie allfällige Gesuchs-
unterlagen solange aufzubewahren, bis sie vollständig abgeschlossen sind. 
 

https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/8_Richtlinien_Entscha__digungen_Spesen_BB_2022_23.pdf
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3.2.2 Berichterstattung 
Bauberatende sind verpflichtet, gegenüber der regionalen Leitung der Bauberatung die Anzahl Be-
ratungsfälle, Einsprachen, Stellungnahmen und Mitberichte anzugeben. Einsprachen der Regional-
gruppen sind dem Sekretariat laufend zuzustellen.  
Die regionale Leitung der Bauberatung erstellt Ende Jahr zu Handen des Sekretariates der Baube-
ratung eine Liste der Einsprachen 
Unterlagen zu Einspracheverfahren sind sorgfältig aufzubewahren. Bei einem allfälligen Beschwer-
defall sind diese der rechtlichen Vertretung zur Verfügung zu stellen. 
 
3.2.3 Archivierung 
Die Bauberatenden sind nicht verpflichtet, ein Archiv der abgeschlossenen Fälle und Beratungen zu 
führen. Das Sekretariat der Bauberatung ist jedoch dankbar, wenn sie zu Dokumentationszwecken 
auf Fotos und Wissen der Bauberatenden zurückgreifen kann. 
 

4 Zusammenarbeit 

4.1 Kantonale Denkmalpflege  

4.1.1 Grundsatz 
Die Zusammenarbeit und Aufgabenteilung zwischen der Kantonalen Denkmalpflege (KDP) und der 
Bauberatung des BHS ist in der Vereinbarung vom 5.12.2019 geregelt. Diese ist Bestandteil des 
Leistungsvertrages des BHS mit dem Kanton Bern (Anhang 15). Die beiden Stellen pflegen eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit bei der Erhaltung, Pflege und sorgfältigen Weiterentwicklung 
der kulturellen Werte, Bauten, Siedlungen und Kulturlandschaften im Sinne von Art. 3 DPG. Wo sich 
Aktivitäten berühren, werden sie gegenseitig abgestimmt. Im Einzelfall (z.B. bei gefährdeten schüt-
zens- oder erhaltenswerten Gebäuden) arbeiten beide Stellen situativ zusammen. Zuständigkeiten 
sowie Kostenübernahmen sind vorgängig festzulegen. 
Die Zusammenarbeit bedeutet nicht, dass sich der BHS sich zu Geschäften der KDP nicht äussern 
kann. Das privatrechtliche Korrektiv staatlichen Handelns wird dadurch nicht aufgehoben. Die Frei-
heit bleibt unbeschnitten. 
Die gegenseitige generelle Information erfolgt anlässlich der vierteljährlichen Sitzungen des Baube-
raterausschusses des BHS, an denen die KDP anwesend ist.  
Ist spezifisches denkmalpflegerisches Fachwissen erforderlich oder sind entsprechende restaurato-
rische Kenntnisse, Vorabklärungen und Untersuchungen nötig, so erfolgt eine frühzeitige Kontakt-
aufnahme der Bauberatenden des BHS mit den zuständigen Personen der KDP.  
Kommt die Bauberatung des BHS in einem Einzelfall zum Schluss, es sei der Rechtsweg zu be-
schreiten, so wird die KDP darüber informiert. In diesen Fällen wird die Zusammenarbeit sistiert. 
Kostenübernahmen durch die KDP sind ausgeschlossen. 
Im Folgenden werden die wesentlichen Regelungen der Vereinbarung zwischen der KDP und dem 
BHS zusammengefasst. 
 
4.1.2 Aufgabenbereiche 

4.1.2.1 Kantonale Denkmalpflege KDP 
Die KDP ist für die Betreuung aller Bauvorhaben zuständig, die ein spezifisches bauhistorisches 
und /oder siedlungshistorisches Fachwissen erfordern, wo restauratorische Kenntnisse, Vorabklä-
rungen und Untersuchungen nötig sind und /oder für die sie gemäss gesetzlichen Verpflichtungen 
oder kommunalen Reglementen die Verantwortung trägt.  

https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/15_LV_2020_23.pdf
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Das gilt für 
• die im Bauinventar bezeichneten K-Objekte; 
• den schützenswerten und unter Schutz gestellten Baubestand; 
• den erhaltenswerten Baubestand, der innerhalb einer Baugruppe des Bauinventars oder in 

einem Ortsbildschutzgebiet liegt; 
• die im Inventar der Schützenswerten Ortsbilder (ISOS) als Einzelobjekte von nationaler Be-

deutung eingetragenen Objekte; 
• wesentliche, für das Ortsbild bedeutsame Neubauten, die innerhalb einer Baugruppe des 

Bauinventars oder im Umfeld von K-Objekten liegen. 

4.1.2.2 Berner Heimatschutz BHS 
Die Bauberatung des BHS befasst sich vor allem mit Massnahmen des Ortsbild- und Landschafts-
schutzes und mit dem Baubestand, der nicht durch gesetzliche Regelungen respektive durch 
Schutzmassnahmen der KDP betroffen ist sowie mit Neubauvorhaben in denkmalpflegerisch und 
landschaftlich exponierten Gebieten.  
Das betrifft: 

• den erhaltenswerten Baubestand ausserhalb der Ortsbildschutzperimeter und der Bau-
gruppen des Bauinventars; 

• Massnahmen zum Ortsbild- und Landschaftsschutz 
• Neu- und Umbauvorhaben innerhalb von Ortsbildschutzperimetern und landschaftlich emp-

findlichen Gebieten,  
• Neu- und Umbauten innerhalb und ausserhalb der Bauzone, wo Fragen der Ästhetik oder 

der Integration in bestehende Quartiere, Landschaften oder Topografien betroffen sind. 
 
4.1.3 Aufträge und Entschädigungen 
Die KDP kann die Bauberatenden des BHS zur Unterstützung ihrer Aufgaben und Pflichten im 
Rahmen des gesetzlichen Auftrags beiziehen oder entsprechende Aufgaben an sie delegieren. Die-
se Auftragsarbeiten fallen nicht unter die allgemeinen, in der Regel für die Empfänger (Eigentü-
mer/Bauherrschaften) unentgeltlichen Tätigkeiten der Bauberatung. Sie werden durch die KDP 
nach Aufwand oder als Fallpauschale entschädigt. 
Die Bauberatenden sind verpflichtet, gegenüber dem BHS eine Aufwandkontrolle zu führen. Daraus 
werden die Auftragsleistungen für die KDP pro Kalenderjahr zusammengefasst und der KDP zur 
Information abgegeben. 
Aufträge der KDP sind klar zu erteilen; Rahmen, Umfang und Kosten sind durch den BHS in einer 
Offerte festzuhalten und der KDP einzureichen. Die Bauberatenden orientieren die KDP über Fertig-
stellung und Abschluss des Auftrages. Aufträge der KDP an Bauberatende werden nach dem je-
weils gültigen Tarif des BHS gegenüber Dritten (vgl. Anhang 7) abgegolten. Die Bauberatenden 
stellen nach Abschluss des Auftrages der KDP Rechnung; Inkassostelle ist der BHS.  
 

4.2 Amt für Gemeinden und Raumordnung  

4.2.1 Grundsatz 
Die Zusammenarbeit der Bauberatung des BHS mit dem Amt für Gemeinden und Raumordnung 
des Kantons Bern AGR ergibt sich aus der Beurteilung von Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen, 
insbesondere auch bei der Beurteilung von nicht zonenkonformen Bauten und Anlagen sowie von 
Raumplanungsgeschäften in den Gemeinden. 
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4.2.2 Aufgabenbereiche 
Das Amt für Gemeinden und Raumordnung prüft und genehmigt die Raumplanungsgeschäfte der 
Gemeinden und ist zuständig für die Bewilligung von Ausnahmegesuchen gemäss Art 24 RPG aus-
serhalb der Bauzonen.  
Innerhalb der Bauzonen überprüft das AGR den rechtlich korrekten Umgang mit Inventarobjekten in 
Planungsgeschäften, insbesondere bezüglich erhaltenswerter Bauten in der Kompetenz der Ge-
meinden. 
Der BHS befasst sich mit der Kontrolle der Raumplanungsgeschäfte der Gemeinden und mit der 
Bautätigkeit ausserhalb der Bauzone, wo Fragen der Ästhetik und/oder der Integration in bestehen-
de Baugruppen, Landschaften oder Topografien betroffen sind.  
 
4.2.3 Zusammenarbeit 
Das AGR ist Bewilligungsbehörde für Ausnahmegesuche gemäss Art 24 RPG für Bauvorhaben aus-
serhalb der Bauzone. Da der Spielraum für die Gestaltung dieser Bauten sehr eng umrissen ist, 
ergeben sich wenig Möglichkeiten, eine Beratungstätigkeit für das AGR zu entwickeln.  
In Fragen, die in der Kernkompetenz des BHS liegen, ist eine situative Zusammenarbeit anzustre-
ben, wie sie für die fachliche Mitarbeit bei der Umsetzung der Teilplanungen «landschaftsprägende 
Bauten» besteht.  
 

4.3 Weitere Organisationen 

Die Bauberatung kann und soll situativ mit anderen Organisationen zusammenarbeiten. Synergien 
sollen genutzt und Doppelspurigkeiten vermieden werden. 
 
  



Bauberaterhandbuch 
© Berner Heimatschutz 2023 Seite 21 

 

5 Mögliche Finanzierungshilfen bei der Bewahrung von wertvollen 
Bauten und Anlagen 

5.1 Grundsätzlich 

5.1.1 Stiftung Berner Heimatschutz 
Kramgasse 12, 3011 Bern 
Kontaktperson: Olivier Steiner, Präsident, oder Geschäftsstelle BHS 
Die Stiftung steht im Dienst des BHS. Sie hat zum Ziel, Massnahmen und Projekte finanziell zu un-
terstützen, die ihr von den Organen des BHS eingereicht werden. Diese können aus Bau-, Pla-
nungs- oder Qualitätssicherungsarbeiten bestehen. Beitragsgesuche können von den regionalen 
Bauberatungen und den Vorständen eingereicht werden. Weitere Informationen, z.B. die Statuten, 
unter: www.bernerheimatschutz.ch – Stiftung Berner Heimatschutz. 
 

5.2 Zusatzfinanzierungen von Trockenmauern oder Schindeldächern: 

5.2.1 Schindeldächer: 
Fonds Landschaft Schweiz FLS 
Thunstrasse 36, 3005 Bern 
Tel. 031 350 11 50 / www.fls-fsp.ch / info@fls-fsp.ch 
 
5.2.2 Trockenmauern: 
Netzwerk Bielersee - Réseau Lac de Bienne 
Postfach / Case postale, 2501 Biel/Bienne 
Tel. 032 315 27 29 / www.netzwerkbielersee.ch / sekretariat@netzwerkbielersee.ch 
 
Uferschutzverband Thuner- und Brienzersee  
Seestrasse 2, 3600 Thun 
Tel. 033 222 87 15 / www.u-t-b.ch / info@u-t-b.ch 
 
Fonds Landschaft Schweiz FLS 
Thunstrasse 36, 3005 Bern 
Tel. 031 350 11 50 / www.fls-fsp.ch / info@fls-fsp.ch 
 
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz SL 
Schwarzenburgstrasse 11, 3007 Bern 
Tel. 031 377 00 77 / www.sl-fp.ch / info@sl-fp.ch 
 

  

http://www.bernerheimatschutz.ch/
mailto:info@fls-fsp.ch
http://www.netzwerkbielersee.ch/
mailto:sekretariat@netzwerkbielersee.ch
http://www.u-t-b.ch/
http://www.sl-fp.ch/
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6 Wichtige Arbeitsgrundlagen 

6.1 Gesetzliche Grundlagen und Wegleitungen 

 

Bund 
Bundesgesetz über den Umweltschutz 
Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz 
Bundesgesetz über die Raumplanung 
 
Kanton 
Baugesetz 
 
Rechtliche Grundlagen im Bereich Bauen 
Rechtliche Grundlagen im Bereich Raumplanung 
 
Bauen ausserhalb der Bauzonen: Grundlagen und 
Themenblätter  
 
 
 
 
 
Rechtliche Grundlagen Denkmalpflege 
(Denkmalpflegegesetz, Denkmalpflegeverordnung) 
 
Bauen und Denkmalpflege: Diverse Richtlinien und 
Merkblätter der KDP 
 

 
www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.01.de.pdf 
www.admin.ch/ch/d/sr/c451.html 
www.admin.ch/ch/d/sr/700/index.html 
 
 
https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_o
f_law/721.0/versions/2638  
https://www.bauen.dij.be.ch/de/start.html 
https://www.raumplanung.dij.be.ch/de/start.h
tml 
 
https://www.bauen.dij.be.ch/de/start/bauena
usserhalbderbauzonen.html 
 
 
 
 
 
https://www.kultur.bkd.be.ch/de/start/ueber-
uns/denkmalpflege/rechtliche-grundlagen-
denkmalpflege.html 
 
https://www.kultur.bkd.be.ch/de/start/theme
n/denkmalpflege/bauen-und-
denkmalpflege.html 
 

(Franz. Version) : 

Loi fédérale sur la protection de I'environnement 
Loi fédérale sur la protection de la nature et du pay-
sage  
Loi fédérale sur I’ aménagement du territoire 

 
www.admin.ch/ch/f/rs/8/814.01.fr.pdf  
www.admin.ch/ch/f/rs/4/451.fr.pdf 
www.admin.ch/ch/f/rs/7/700.fr.pdf 

 

6.2 Inventare 

6.2.1 Bauinventar des Kantons Bern 
Das kantonale Bauinventar bietet eine qualifizierte Gesamtschau des historischen Baubestandes 
und gibt einen eindrücklichen Überblick über die regionalunterschiedliche Bautätigkeit und Bautra-
dition. Im Bauinventar sind gut erhaltene, charakteristische Bauten aller Baugattungen aufgeführt, 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.01.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c451.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/700/index.html
https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/721.0/versions/2638
https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/721.0/versions/2638
https://www.bauen.dij.be.ch/de/start.html
https://www.raumplanung.dij.be.ch/de/start.html
https://www.raumplanung.dij.be.ch/de/start.html
https://www.bauen.dij.be.ch/de/start/bauenausserhalbderbauzonen.html
https://www.bauen.dij.be.ch/de/start/bauenausserhalbderbauzonen.html
https://www.kultur.bkd.be.ch/de/start/ueber-uns/denkmalpflege/rechtliche-grundlagen-denkmalpflege.html
https://www.kultur.bkd.be.ch/de/start/ueber-uns/denkmalpflege/rechtliche-grundlagen-denkmalpflege.html
https://www.kultur.bkd.be.ch/de/start/ueber-uns/denkmalpflege/rechtliche-grundlagen-denkmalpflege.html
http://www.admin.ch/ch/f/rs/8/814.01.fr.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/4/451.fr.pdf
http://www.admin.ch/ch/f/rs/7/700.fr.pdf
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und zwar Vertreter der einfachen aber qualitätsvollen Alltagsarchitektur ebenso wie Vertreter von 
überdurchschnittlicher Qualität oder seltenem Typus. 
Das Bauinventar wird bei der Beurteilung von Baugesuchen beigezogen und ist eine Planungs-
grundlage für die Behörden im Nutzungsplanverfahren. Im Baubewilligungs- oder im Nutzungsplan-
verfahren können Eigentümer den Nachweis verlangen, dass die Aufnahme eines Objekts ins Bau-
inventar gerechtfertigt ist. 
Das Bauinventar kann über die kantonale Website der KDP abgerufen werden: 
https://www.kultur.bkd.be.ch/de/start/themen/denkmalpflege/baudenkmaeler-im-kanton-
bern/bauinventar/bauinventar-online.html 
Mit «denkmappBE» steht zudem eine kostenlose Smartphone-Applikation zur Verfügung. 
 
6.2.2 Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeu-

tung (ISOS) 
Die Erarbeitung des Bundesinventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler 
Bedeutung (ISOS) stützt sich auf Art. 5 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 über den Natur- und 
Heimatschutz. Demnach ist der Bund verpflichtet, Inventare von Objekten von nationaler Bedeu-
tung zu erstellen. Das ISOS umfasst heute (Stand 2022) rund 1200 Objekte, in der Regel Dauersied-
lungen mit mehr als 10 Hauptbauten. Das Bundesinventar erbringt schweizweit vergleichbare Orts-
bildaufnahmen und ist mit anderen Inventaren koordinierbar. Das ISOS ist auf den Gemeindever-
waltungen einsehbar und bildet für die Bauberatenden ein wichtiges Instrument, insbesondere zur 
Beurteilung von Dorfrandsituationen. 
Die im ISOS verzeichneten Ortsbilder sind auf der Website des Bundesamtes für Kultur BAK abruf-
bar: 
https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/baukultur/isos-und-ortsbildschutz.html 
 
6.2.3 Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) 
Das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler (BLN) bezeichnet die wertvollsten 
Landschaften der Schweiz. Die Aufnahme eines Objekts ins BLN besagt, dass es in besonderem 
Masse die ungeschmälerte Erhaltung oder die grösstmögliche Schonung verdient. Das BLN enthält 
162 Objekte, deren Auswahl sich an folgenden Kriterien orientiert:  

• einzigartige Landschaften und Naturdenkmäler, die aus schweizerischer oder aus europäi-
scher Sicht einmalig sind;  

• typische Landschaften, welche für eine Landesgegend besondere Merkmale enthalten; 
• grossräumige Erholungslandschaften, zum Wandern und zum Erleben der Natur einladen;  

Die im BLN aufgenommenen Landschaften und Naturdenkmäler sind auf der Website des Bundes-
amtes für Umwelt BAFU abrufbar: 
https://www.bafu.admin.ch – Themen – Landschaft – Landschaften und Naturdenkmäler BLN 
 
6.2.4 Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) 
Das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) stellt eine kartografische und 
beschriebene Bestandesaufnahme aller Strassen und Wege dar, die aufgrund ihrer historischen 
Verkehrsbedeutung oder der erhaltenen historischen Bausubstanz von nationaler und regionaler 
Bedeutung sind. 
Die im IVS verzeichneten Verkehrswege sind auf der Website der IVS-Fachstelle des Bundes abruf-
bar: 
https://www.ivs.admin.ch/bundesinventar 
 

https://www.kultur.bkd.be.ch/de/start/themen/denkmalpflege/baudenkmaeler-im-kanton-bern/bauinventar/bauinventar-online.html
https://www.kultur.bkd.be.ch/de/start/themen/denkmalpflege/baudenkmaeler-im-kanton-bern/bauinventar/bauinventar-online.html
https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/baukultur/isos-und-ortsbildschutz.html
https://www.bafu.admin.ch/
https://www.ivs.admin.ch/bundesinventar
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6.2.5 ICOMOS-Liste historischer Gärten  
Die Liste historischer Gärten und Anlagen der Schweiz ist eine systematische Erfassung von rund 
30’000 potentiell schutzwürdigen Freiräumen, die vor 1960 entstanden sind. Die Objekte verdeutli-
chen die Vielfalt der Schweizerischen Gartenkultur und die Liste soll einen gesamtschweizerischen 
Beitrag zur wissenschaftlichen Erforschung der Geschichte der Schweizer Gartenkultur und der 
Gartenkunst im Allgemeinen leisten. ICOMOS Suisse hat die Liste historischer Gärten und Anlagen 
der Schweiz initiiert und mit der Unterstützung des BAK, des Bundes Schweizer Landschaftsarchi-
tekten und Landschaftsarchitektinnen BSLA, des SHS, des Instituts für Denkmalpflege und Baufor-
schung IDB der ETH Zürich und der Schweizerischen Gesellschaft für Gartenkultur SGGK realisiert. 
Die ICOMOS-Liste historischer Gärten und Anlagen kann via Website von ICOMOS Suisse oder 
direkt bei jardins@icomos.ch bestellt werden: 
https://www.icomos.ch/workinggroup/gartendenkmalpflege/ 
 

6.3 Wegleitungen und Arbeitshilfen 

6.3.1 Schweizer Heimatschutz SHS – diverse Grundsatzpapiere und Leitfäden 
Der Schweizer Heimatschutz gibt regelmässige Positionspapiere und Leitfäden zu den Themen 
Baukultur, auch im Zusammenhang mit Klimapolitik, Baudenkmälern und Raumplanung heraus. Die 
wichtigsten sind: 

• Baukultur und Klimapolitik (Anhang 16) 
• Windkraftanlagen und Landschaftsschutz (Anhang 17) 
• Solaranlagen: Die gebaute Umwelt mit Sorgfalt gestalten (Anhang 18) 
• Das kulturelle Erbe ausserhalb der Bauzonen erhalten und pflegen (Anhang 19)  

Sämtliche Papiere können auf der Website des SHS heruntergeladen werden:  
www.heimatschutz.ch – Unsere Themen 
 

6.3.2 «Leitsätze zur Denkmalpflege in der Schweiz» der Eidgenössischen Kommission für 
Denkmalpflege (EDK) 

Die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege (EKD) hat seit 2001 verschiedene Grundsatz-
dokumente erarbeitet und veröffentlicht. Unter dem Titel «Leitsätze zur Denkmalpflege in der 
Schweiz» hat die EKD Grundsätze zum Umgang mit Baudenkmälern publiziert, unter anderem zu 
Mobilfunkantennen, Fenstern, Energie und Verdichtung. 
Die Grundsatzdokumente und Leitsätze können auf der Website BAK heruntergeladen werden: 
https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/baukultur/ekd/grundsatzdokumente-leitsaetze.html 
 
6.3.3 Davos Qualitätssystem für Baukultur 
Mit der Lancierung der «Deklaration von Davos» im Rahmen des Europäischen Kulturerbejahres 
2018, die eine hohe Baukultur für Europa fordert, nimmt die Schweiz eine internationale Pionier- 
und Führungsrolle ein. Die Erklärung ist ein Meilenstein für die Anerkennung der kulturellen Rele-
vanz von Baukultur. Dies verlangt auf nationaler Ebene einen Finanzrahmen und konkrete Mass-
nahmen, die sich an den Ambitionen messen lassen müssen. Zur Erklärung von Davos: 
https://www.bak.admin.ch/bak/de/home/baukultur/konzept-baukultur/erklaerung-von-davos-und-
davos-prozess.html 
 

mailto:jardins@icomos.ch
https://www.icomos.ch/workinggroup/gartendenkmalpflege/
https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/16_Standpunkt-Baukultur-und-Klimapolitik-2022.pdf
https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/17_Positionspapier-windkraftanlagen-landschaftsschutz_2010.pdf
https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/18_Positionspapier-solaranlagen-2015.pdf
https://www.bernerheimatschutz.ch/fileadmin_bern/user_upload/Interanet/Bauberaterhandbuch_2023/Beilagen/19_Positionspapier-bauen-ausserhalb-bauzone_2018.pdf
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6.4 Bauberatende mit besonderen Kenntnissen 

Verschiedene Bauberatende des BHS haben sich in der Ausbildung oder mit Recherchen bei Bera-
tungsfällen spezielle Kenntnisse erworben, die sie auf Anfrage gerne weitergeben.  
  

Fachgebiet: Name und Adresse: 

Raumplanung -- 
 

 

Landschaftsplanung Pascale Akkerman, Landschaftsarchitektin HTL BSLA und 
Bauberaterin BHS 

Xeros Landschaftsarchitektur 

T: 031 381 05 15 
pascale.akkerman@bernerheimatschutz.ch 

Kunst- und Architekturgeschichte -- 
 

 

Denkmalpflegerische Beratung Rolf Lemberg, Dipl.-Ing. Architekt und Bauberater BHS 
Tel. 079 828 61 66 

rolf.lemberg@bernerheimatschutz.ch 

Spezielle Themenkenntnisse:   

- Schindeldächer 
 

Rudolf Schild, Architekt und Bauberater BHS 

T: 033 951 20 31 

rudolf.schild@bernerheimatschutz.ch  
Kaspar Winterberger, Schindelfachmann ganzes Gebiet Inter-
laken Oberhasli 

T: 079 442 47 60 

kaspar.winterberger@bernerheimatschutz.ch 

- Militärische Bauten 
 

Hans-Rudolf Schneider, Vorstand Region Thun Kandertal 
Simmental Saanen 

T: 079 414 70 04 
info@hs-publikationen.ch 

- Trockenmauern 

 
Simon Schudel, Architekt FH und Bauberater BHS 

T: 076 559 90 15 

simon.schudel@bernerheimatschutz.ch 

- Technische Bauwerke, historische 
Verkehrsmittel 

Simon Weiss, Architekt ETH und Bauberater BHS 

T: 079 785 35 20 

simon.weiss@bernerheimatschutz.ch 
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